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von der Bunbesschulsubvention.
ii.

Die Begehren der Lehrerschaft von Uri und Appenzell J.-Rh.
haben wir in früheren Nummern mitgeteilt. Wie weit die Behörden diesen
Wünschen gerecht wurden und gerecht werden konnten, darüber folgt Mitteilung,
sobald die Großratsheschlüsse vorliegen.

9. Zürich.
Der Regierungsrat will dem Kantonsrat beantragen, die für 1903

fällige Bundessubvention für die Volksschule gänzlich für Schulhausbeiträge zu
verwenden.

7. Tessw.
Die Regierung schlug dem Großen Rate vor, der Lehrerpensionskasse und

der Erhöhung der Lehrerbesoldungen für die nächsten Zahre den vollen Betrag
von Fr. 110,910 der eidge». Schulsubventiou zuzuwenden. Da für das laufende
Jahr eine Zuteilung an die Lehrerbesoldungen kaum mehr tunlich war, soll für
das Jahr 1903 die eidgen. Subvention an die Pensionskasse verabfolgt werden.

8. Schwyz.
Der Regierungsrat beschloß, im Gegensahe zum h. Erziehungsrate, dem

Kantonsrate für die Jahre 1903 und 1904 folgende Verteilung der Schulsub-
vention zu beantragen. (Diese beträgt bekanntlich 80 Rappen per Einwohner,
und es trifft für den Kt. Schwyz Fr. 44 397. 60.)

1. 60 Cts. per Einwohner an die Gemeinden nach Maßgabe ihrer Be-
völkerung mit der Bedingung, daß die Gemeinden diesen Betrag vorerst zur
Erhöhung der Lehrergehalte auf wenigstens Fr. 1400 nebst freier Wohnung
oder entsprechende Wohnungsentschädigung zu verwenden haben. Den Rest können
die Gemeinden nach freiem Ermessen für die im Bundesgefetze genannten Schul-
zwecke verwenden und haben über die Verwendung jährlich dem Regierungsrate
zu Handen des Bundesrates Bericht zu erstatten.

2. 20 Cts. per Einwohner hat der Kanton zu verwenden für die

Hebung des Lehrerseminars, an die Lehrer-, Alters-, Witwen- und Waisenkasse
und für extra Beiträge an arme, mit Steuern außerordentlich belastete Gemeinden.

9. Waadt.
Die Regierung verwendet Fr. 168 000 für Aufbesserung der Besoldung

der Lehrer und L.chrerinnnen. Nebstdem erhalten die Gemeinden für 1903 zu
Schulhausbauten Fr. 170 000.

19. Thurgau.
Die Regierung schlägt dem Großen Rat folgende Verwendung der bezügl.

Fr. 67 H80 vor: Beiträge an Schulhausbauten Fr. 30 000, außerordentliche
Bnträge an Schulgemeinden Fr. 17 000, llnentgeltlichkeit der Lehrmittel Fr.
12 300, Aiterszulagen an dienstunfähige Lehrer Fr. 8000. Die Subvention für
1903 soll ausschließlich zu außerordentlichen Beiträgen an die mit Bauschulden
belasteten Schulgemeinden verwendet werden.

ll. Solothuvn.
Die Regierung macht dem Kantonsrat den Vorschlag, die ganze Sub-

ventionssumme der Roth-Stiftung der Lehrer zuzuweisen. Die Gemeinden erhalten
nichts! (vicks Korrespondenz sud Solothurn.)
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12. Aargau.
Der Regierungsrat beantragt dem Großen Rate folgende Verwendung

der dem Kanton für 1903 zufallenden Bundessubvention für die Volksschule-
1) Fr. 65 000 für den Bau von Schnlhäusern, 2) Fr. 15 000 für die Errich-
tung von Turnhallen, 3) Fr. 7000 für die Seminarien, 4) Fr. 10 000 an
stark belastete Gemeinden, 5) Fr. 10 000 an die Gemeinden für Schulmobiliar
und Lehrmittel, 6) Fr. 10 000 für llnentgeltlichkeit der Lehrmittel, 7) Fr. 3398
für Ernährung und Bekleidung armer Schulkinder, 8) Fr. 3500 für Erziehung
schwachsinniger Kinder. Total Fr. 123 898.

13. Schaffhausen.
Die Finanzdirektion und die erziehungsrätliche Spezialkommission bean-

tragen folgende Verwendung der Bundessubvention für die Volksschule: 1. Ver>
besserung der Besoldungen der Elementarlehrer zu Stadt und Land in der
Weise, daß das Bcsoldungsminimum von Fr. 1400 auf 1600 und sodann für
jede weitere Besoldungsstufe eine Zulage von je Fr. 100 gegeben wird, sodaß
der Oberlehrer einer achtklassigen Schule im Marimum Fr. 1900 erhalten soll.
Lehrerinnen und provisorisch angestellte Lehrer beziehen vier Fünftel dieser
Zulagen. Für diese Lehrerbesoldungszulagen sino Fr. 18 000 erforderlich. 2.
Zuwendung von Fr. 5000 alljährlich an die Unterstützungskasse der Lehrer. 3.
Gründung einer kantonalen Bildungsanstalt für schwachsinnige Kinder Fr. 5000.
Aus der Schulsnbvention pro 190.3 sollen Fr. 10 000 für die Schulhausbaute
Hemmental, Fr. 10 000 für die Lehrerkasse und Fr. 5000 für die Schule der
Schwachsinnigen ausgeschieden werden.

14. Glarus.
Dem Landrate wird ab seite der Regierung folgende Verwendung der

Bundesschulsubvention pro 1903 beantragt:
1. Erhöhung des Staatsbeitrages an die kantonale Lehrer-,

Witwen- und Waisenkasse von Fr. 2000 auf Fr. 4000 Fr. 2 000. —
2. Erhöhung des Staatsbeitrages an die Alterskasse der Ar-

beitslehrerinnen von 300 aus 600 Fr. „ 300. —
3. Erhöhung der Ruhegehalte nach 8 22 des Schulgesetzes 800. —
4. Unentgeltliche Abgabe eines Bilderwerkes, sowie des Lehr-

ganges für den Zeichnungsunterricht von E. Steimer an
sämtliche Primars hulen „ 2 800. —

5. Beitrag an die Vorarbeiten für eine kantonale Anstalt
für schwachsinnige Kinder 1 000. —

6. Beitrag für Anschaffung von Turngeräten, sowie für Er-
stellung und Erweiterung von Turnplätzen „ 6 000. —

7. Der Rest von „ 6 509.'40
wird reserviert zu beliebiger Verwendung für einzelne
der übrigen in Art. 2, Ziffer 1—9 des Vundesgesetzes
bezeichneten Zwecke

Fr. 19 409740
Dieser Beschluß hat nur für das Jahr 1903 Geltung. Er soll kein

Präjudiz sûr die spätere Verwendung der Subvention bilden; hierüber wird
eine besondere Vorlage zu Handen der Landsgemeinde pro 1904 in Aussicht
gestellt.
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